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Nr. 172 
 
Terminänderung von Sitzungen von Kreisgremien 
 
Die für Dienstag, 10. Januar 2023, vorgesehene Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Familie und 
Senioren wird auf Dienstag, 17. Januar 2023, verschoben. 
 
 
Az. 0143.1 
Günzburg, 22.12.2022 
 
 
Nr. 173 
 
Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2021 und Behandlung des Jahresergebnisses der Kreisklini-
ken Günzburg-Krumbach, Kommunalunternehmen des Landkreises Günzburg, Günzburg 
 
Entsprechend der Satzung der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, Kommunalunternehmen des Landkreises Günz-
burg, hat der Verwaltungsrast den geprüften Jahresabschluss festzustellen, das Jahresergebnis zu behandeln und 
den Vorstand zu entlasten. 
 
Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss 2021 in seiner Sitzung am 1. Juni 2022 mit folgendem Beschluss fest-
gestellt: 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg-Krumbach stellt den Jahresabschluss, der 
mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk mit Hinweis durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann 
und Partner AG, Dreieich, mit Datum vom 25. Mai 2022 versehen wurde, fest.  
Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Kapitalrücklage sollen TEUR 11.421 zur anteiligen 
Abdeckung des Verlustvortrages entnommen werden.  
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG, Dreieich, hat folgenden Bestätigungsvermerk 
erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An das Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg-Krumbach 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg-Krumbach – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kommunalunternehmen Kreiskliniken 
Günzburg-Krumbach für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungs-
verordnung (KHBV) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kommu-
nalunternehmens zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 
 

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunterneh-
mens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes" unseres  
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Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhaltes 
Das Eigenkapital des Kommunalunternehmens ist zum Bilanzstichtag vollständig aufgebraucht; die Liquiditätssitua-
tion ist weiterhin sehr angespannt. Unter Zugrundelegung des prognostizierten Jahresfehlbetrages für das Ge-
schäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 9,8 Mio. wäre das Eigenkapital bis zum 31. Dezember 2022 weiterhin negativ. Im 
Haushaltsplan 2022 des Landkreises Günzburg sind zur Verlustabdeckung EUR 5,25 Mio. eingestellt. Zudem sind 
EUR 2,0 Mio. als Kapitalaufstockung eingeplant. Beide Maßnahmen zusammen reichen jedoch nicht aus, die vo-
raussichtliche Kapitalaufzehrung des Geschäftsjahres auszugleichen. Das Kommunalunternehmen ist zur Sicherung 
seines Fortbestandes und zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit zwingend auf Unterstützungsleistungen des 
Landkreises Günzburg angewiesen. 
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht sind diesbezüglich nicht modifiziert. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrates für den Jahresabschluss und den Lage-
bericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Kommunalunternehmens vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 
Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Kommunalunter-
nehmens zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus 
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– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das  
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Kommunalunternehmens abzugeben. 

 
– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-

thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 
 

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-
langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-
gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Un-
sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Kommunalunternehmen seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 
 

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Kommunalunternehmens vermittelt. 
 

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 
 

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitpla-
nung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
 
Dreieich, 25. Mai 2022 
 
Schüllermann und Partner AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaf 
 
Dipl.-Kfm. Harald Reinhart   Dipl.-Kfm. Joachim Scholz 
Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüfer 
 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 der Kreiskliniken 
Günzburg-Krumbach, Kommunalunternehmen des Landkreises Günzburg liegen während der üblichen Bürostunden 
in der Zeit vom 09.01.2023 bis 13.01.2023 im Sekretariat des Vorstandes, Zimmer ED 0.426, Lindenallee 1,  
89312 Günzburg aus. 
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Günzburg, den 22. Dezember 2022 
 
Robert Wieland 
Vorstand  
Kreiskliniken Günzburg-Krumbach 
 
 
Nr. 174 
 
Sprechtage des Landratsamtes Günzburg in Krumbach im Januar 2023 
 
Das Landratsamt Günzburg hält im Januar 2023 seine Sprechstunden wie folgt ab: 
 
Schuldnerberatung (Dipl.-Sozialpädagoge (FH) Martin Wiedemann) 
Dienststelle Krumbach, Kreishaus, Robert-Steiger-Straße 5, 86381 Krumbach, Zi.-Nr. 18, Tel.-Nr. 08282/8894-
28 
 
Mittwochs,  von 15.00 bis 17.00 Uhr 
   nur nach telefonischer Vereinbarung unter Tel.-Nr. 08221/95-204 

 
Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege 
Kreislehrgarten in Krumbach, Mindelheimer Straße 71, Tel.-Nr. 08282/7862 
 
Mittwoch, 04.01.2023 und 
Mittwoch, 18.01.2023 jeweils von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
 
Az. 016-2/2 
Günzburg, 30.12.2022 
 
 
Bekanntmachungen anderer Behörden 
 
Nr. 175 
 
Außensprechtag des Bezirks Schwaben 
Kostenlose Beratung über finanzielle Hilfen 
 
Der Bezirk Schwaben bietet einmal im Monat eine kostenlose Beratung in Fragen der Hilfe zur Pflege und der Ein-
gliederungshilfe für behinderte Menschen an. 
Unter „Hilfe zur Pflege“ versteht man die finanzielle Hilfe für pflegebedürftige Menschen, die in stationären Pflege-
heimen leben oder in ein solches aufgenommen werden sollen. 
Die Eingliederungshilfe umfasst ein breites Spektrum an Leistungen für Kleinkinder bis zu Senioren, von Frühförde-
rung über Hilfen in der Arbeitswelt bis hin zum ambulant betreuten Wohnen oder dem Aufenthalt in einem Heim. 
Der nächste Sprechtag findet  
 

- in Günzburg 
am Dienstag, 03. Januar 2023, von 8.00 – 13.00 Uhr, im Landratsamt Günzburg,  
An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg, Zi.-Nr. 1.92 (Besprechungsraum), 1. Obergeschoss 
 

- in Krumbach 
am Dienstag, 17. Januar 2023, von 8.00 – 13.00 Uhr im Kreishaus Krumbach, Robert-Steiger-Straße 3,  
86381 Krumbach, Besprechungszimmer 

 
statt.  
Eine Terminabsprache ist möglich unter Tel.-Nr. 0821/3101-216 (Frau Grimm) oder unter der E-Mail buergerbera-
tung@bezirk-schwaben.de. 
 
 
Augsburg, 30.12.2022 
Bezirk Schwaben, Pressestelle 
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Nr. 176 
 
Sprechtag des Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbundes e. V. 
 
Der Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e. V., Bezirksgruppe Schwaben-Augsburg, hält regelmäßig einen 
Sprechtag im Landratsamt Günzburg ab. Der nächste Sprechtag findet 
 

- am Mittwoch, 04. Januar 2023, von 10.00 – 13.00 Uhr 
im Besprechungsraum Nr. 1.92, 1. Stock, Landratsamt-Hauptgebäude, 
(Frau Hofmeister) 

 
statt. 
 
 
Günzburg, 30.12.2022 
Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. 
Bezirksgruppe Schwaben-Augsburg 
 
 
Nr. 177 
 
Beitrags-und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbands zur Wasserversorgung der 
Wiesenbachgruppe (BGS/WAS) vom 12.12.2022 
 
Aufgrund der Art. 5,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der Zweckverband zur Wasserversor-
gung der Wiesenbachgruppe folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung. 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 
Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung der Wasserversorgungsanlage im Ver-
bandsgebiet der Wiesenbach-Gruppe einen Beitrag. 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird erhoben für  
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 

WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht oder 
2. tatsächlich – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – angeschlossene Grundstücke. 
 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemes-

sung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5, Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit 
dem Abschluss der Maßnahme. 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Sat-
zung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
§ 4 

Beitragsschuldner 
 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erb-
bauberechtigter ist. 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
(1)  Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoßfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Die 

beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 2.400 m² Fläche (übergroße Grund-
stücke) in unbeplanten Gebieten 

 
- bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2.400 m² 
- bei unbebauten Grundstücken auf 2.400 m² begrenzt. 
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(2)  Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschoßen zu ermitteln.  
 (Gebäudegrundrissmaße abgerundet auf volle 10 cm). Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dach-

geschoße werden nur herangezogen, wenn und soweit sie ausgebaut sind. Für die Berechnung der Dachge-
schoßfläche werden 2/3 der Fläche des darunter liegenden Geschosses angesetzt. Bei Dachgeschossen, die 
nur teilweise ausgebaut sind, werden nur die teilausgebauten Geschossflächen entsprechend Satz 4 berechnet. 
Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die 
Wasserversorgung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt 
nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Wasserversorgung angeschlossen sind. 
Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinaus-
ragen.  

 
(3)  Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebau-

ten, aber bebaubaren Grundstücken wird als Geschoßfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz ge-
bracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebau-
ung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerbliche genutzte 
unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 

 
(4)  Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen 

Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 
 

- im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch 
keine Beiträge geleistet worden sind, 

 
- im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle 

des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche Grundstücksfläche, 
 
- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn der § 5 

Abs. 2 Satz 6, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen.  
 
(5)  Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs.3 festgesetzt worden ist, später 

bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs.1 
Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. 
Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die 
Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag ent-
richtet wurde. 

 
§ 6 

Beitragssatz 
 
(1) Der Beitrag beträgt 

a) pro qm Grundstücksfläche 0,82 Euro 
b) pro qm Geschoßfläche 4,56 Euro 

 
§ 7 

Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 7a 
Beitragsablösung 

 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösebetrag richtet sich nach der vo-
raussichtlichen Höhe des Beitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

§ 8 
Erstattung des Aufwandes für Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung, Stilllegung und Beseiti-

gung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 WAS ist mit Ausnahme des Auf-
wands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt in der je-
weils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des 

Entstehens des Erstattungsanspruches Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigtet ist; mehrere 
Schuldner (Eigentümer oder Erbbauberechtige) sind Gesamtschuldner, § 7 gilt entsprechend. 
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(3)  Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 
§ 9 

Gebührenerhebung 
 
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grundgebühren (§9a) und Ver-
brauchsgebühren (§10). 
 

§ 9 a 
Grundgebühr 

 
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) oder nach dem Dauerdurchfluss (Q³) der verwendeten 

Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseran-
schlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe des Nenndurchflusses oder des Dauerdurchflusses der 
einzelnen Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchfluss oder 
der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.  

 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 

 
 bis  5 m³/h  48,00 € / Jahr 
 bis 10 m³/h  60,00 € / Jahr 
 
 bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
 
 bis   8 m³/h 48,00 € / Jahr 
 bis  16 m³/h 60,00 € / Jahr 
 

§ 10 
Verbrauchsgebühr 

 
(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers 

berechnet. Die Gebühr beträgt 0,80 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.  
 
(2)  Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt.  
 Er ist durch den Zweckverband zu schätzen, wenn 
 

1.  ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder   
 

3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht 
angibt. 

 
(3)  Wird Bauwasser verwendet, so beträgt für die Bauzeit bis zum Einzug in das Gebäude die pauschale Gebühr für 

das Bauwasser 80,00 €.       
 
(5)  Wird statt dem pauschalen Bauwasserbezug ein beweglicher Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 

0,80 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 

§ 11 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme. 
 
(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des  

Anschlusses folgt; der Zweckverband teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im Übrigen  
entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteiles der Jahresgebüh-
renschuld neu. 

 
§ 12 

Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder 

ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 
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(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes. 
 
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 
 
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebüh-

renschuldner festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 
Abs. 8 i.V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG) 

 
§ 13 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 
(1)  Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach  

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2)  Auf die Gebührenschuld sind zum 30.Juni jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe der Hälfte der Jahres- 

abrechnung des Vorjahres zu leisten. 
 Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der Zweckverband die Höhe der Vorauszahlung unter  
 Schätzung des Jahresgesamtverbrauchs fest. 
 

§ 14 
Mehrwertsteuer 

 
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen 
Höhe erhoben. 
 

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die Höhe der Abgabe maßgebliche 
Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter 
Vorlage entsprechender Unterlagen -  Auskunft zu erteilen. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
(1)  Diese Satzung tritt am 01.Januar 2023 in Kraft. 
 
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10. März 2008 mit allen Änderungen außer Kraft. 
 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Wiesenbachgruppe 
Ellzee, den 12. Dezember 2022 
 
Karl Schlosser 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 

Dr. Hans Reichhart 
Landrat 
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